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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt 
 
Ressort 104 - Straßen und Verkehr 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Alexandra Waschhöfer 
+492025634431 
+492025634725 
alexandra.waschhoefer@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

23.03.2017 
 
VO/0203/17 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

03.05.2017 BV Elberfeld Entscheidung 
 

Erweiterung der Parkzeit im Bereich der Kölner Str.18 bis zur Ecke Blumenstraße 

 
Grund der Vorlage 
Bürgerwunsch vom 03.11.2016 
 
Beschlussvorschlag 
Die Parkscheibenregelung wird von bisher 1 Stunde auf 2 Stunden erweitert. 
 

 
Einverständnisse 
 
entfällt 
 
 
 
Unterschrift 
 
Frau Reichl 
 
 
 
 
Begründung 
 
Gewerbetreibende aus dem Bereich der Kölner Straße 16 bis 35 haben sich mit 
Unterschriftenliste an die Verwaltung gewandt und um Erweiterung der zeitlichen Regelung 
von bisher Mo.- Fr. 10-18 Uhr sowie Sa. 10-14 Uhr von 1 Stunde Parkzeit auf 2 Stunden 
Parkzeit  in dem genannten Bereich gebeten.  
Dort befinden sich mehrere Gewerbe u.a. ein Reisebüro, ein Nagelstudio, eine Kochschule 
sowie der Verein der Paritätischen Hilfe, der Kurse für Senioren anbietet.  
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Dem Vorschlag der Gewerbetreibenden folgend, könnte für diese Bereiche eine 
Parkscheibenregelung von jeweils max.2 Stunden in der Zeit von Mo.-Fr. 10-18 Uhr sowie 
Sa. 10-14 Uhr befürwortet werden. Hierdurch würde neben reinen Kurzparkern  auch ein 
längerer Besuch z.B. beim Friseur oder der Besuch der Seniorenkurse ermöglicht. 
Der weitere Verlauf der Kölner Str. ist bereits mit einer Parkscheibenregelung von 2 Stunden 
ausgestattet. Um eine einheitliche Parkzeit zu schaffen, beschließt die Bezirksvertretung die 
Erhöhung der Parkzeit auf zwei Stunden.  
 
 
 

 
Kosten und Finanzierung 
Es entstehen Kosten i.H.v. 100 EUR für die Aufstellung der Beschilderung. Die Mittel stehen 
im PSP-Element 4.415401.501.001 Sachkonto 522100 „Unterhaltung des 
Infrastrukturvermögens“ zur Verfügung. 
 
Zeitplan 
entfällt 
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